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120 Aufsicht und Verwaltung im schweizerischen Schulwesen

betreffend. Die Bezirkskonferenzen linden jährlich zweimal statt,
und zwar im Frühling und Herbst. Zum Besuche sind sämtliche
Lehrer des Bezirkes, sowohl Primär- als Sekundarlehrer,
verpflichtet. — Die Mitglieder der Bezirksschulräte sind befugt, deu
Bezirkskonferenzen mit beratender Stimme beizuwohnen. — Im
übrigen geben sich auch die Bezirkskonferenzen ihre Statuten
selbst unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bezirksschulrat

(Art. 81—87).1)
3. Die Kantonalkonferenz besteht aus den Abgeordneten

der Bezirkskonferenzen. Ihr liegt die Beratung und Beschlußfassung

über alle wichtigeren, das Schulwesen beschlagenden Fragen

ob, welche entweder direkt durch die Erziehungsbehörde oder
durch motivierte Beschlüsse der Bezirkskonferenzen oder endlich
infolge von Anträgen aus ihrer Mitte selbst an ihre Beratung
gebracht werden. — Die Kantonalkonferenzen werden durch den
Erziehungsrat angeordnet. Ordentlicherweise findet alle zwei Jahre
eine solche statt2) (Art. 88 und 89).3)

Die Arbeitslehrerinnen eines Bezirkes sollen zum
Zwecke fachlicher Weiterbildung jährlich einmal mit den Tn-
spektorinnen zu einer Konferenz zusammentreten. Die Mitglieder

des Bezirksschulrates sind befugt, den Konferenzen beizuwohnen

(Verordnung über das Arbeitsschulwesen, Art. 24).

Kanton Graubiinden.

Die Oberaufsicht über das gesamte Unterrichtswesen steht
dem Staate zu. *) der sein Recht durch den Kleinen Rat ausübt.ä)

Oberste Aufsichtsbehörde ist das Erziehungsdepartement,
dem als Beihilfe und Beirat für alle wichtigen Geschäfte

des Erziehungs- und Schulwesens eine Kommission von zwei
Mitgliedern beigegeben ist, welche vom Großen Rate auf drei Jahre
gewählt sind. Bei den meisten Wahlen, welche das Erziehungswesen
betreffen, müssen bezügliche Vorschläge von der Erziehungskommission

vorliegen. Diese wird vom Departementsehef
einberufen und hält ihre Sitzungen unter dessen Präsidium ab.
Die Mitglieder der Kommission können von dem Departements-

1) Schulordnung.
") Seit 1916 nicht mehr einberufen.
3) Schulordnung. Vergleiche auch Reglement der Kantonalkonferenz

vom 12. Mai 1881.

Art. 41 der revidierten Verfassung, vom Volke angenommen am 2.
Oktober 1892 : in Kraft getreten am 1. Januar 1894.

°) §§ 58—66 der Schulordnung für die Volksschulen vom Jahre 1859.
mit Zusätzen und Abänderungen bis 1. Juli 1908.
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chef auch in besonderen Missionen oder Aufträgen verwendet
werden.1)

Volksschule
(Primär- und Sekundärschule; Allgemeine Fortbildungsschule).

Gemeinden, Kreise, Inspektoreltsbezirke.

a) Primarschule. Jede Gemeinde ist verpflichtet, je nach
der Zahl der schulpflichtigen Kinder oder ihrer Verteilung in
Nachbarschaften und Höfe eine oder mehrere Schulen zu halten.
Die Vereinigung kleinerer Schulen, soweit die Verhältnisse es
nisse es gestatten, ist mögliehst anzustreben (§ l).2) Zur speziellen
Beaufsichtigung, Leitung und Förderung der Volksschulen wird
der Kanton in Schulbezirke eingeteilt, welchen Inspektoren
vorstehen (§ 52). 2)

b) Sekundärschule. Jede Gemeinde ist berechtigt, eine
Sekundärschule zu gründen; es können aber auch mehrere Gemeinden

gemeinschaftlich eine solche errichten (Art. 2).3)
e) Allgemeine Fortbildungsschule. Der Kanton

Graubünden unterscheidet obligatorische und freiwillige
Fortbildungsschulen. Eine obligatorische Schule entsteht, wenn eine
Gemeinde oder Fraktion oder eine Vereinigung von mehreren
Gemeinden eine Schule errichtet und deren Besuch für die gesamte
männliche Jugend, die auf ihrem Gebiete wohnt, vom Austritt aus
der Primarschule bis zum erfüllten 18. Altersjahre obligatorisch
erklärt. Die Errichtung von landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen

ist den Gemeinden freigestellt. Wird aber die Errichtung
beschlossen, so ist der Besuch der Schule obligatorisch.4)

Schulaufsicht.

Inspektorat. Für die Schulinspektion sind besondere
Inspektoratsbezirke bestimmt worden. Die Wahl erfolgt auf
Vorschlag der Erziehungskommission durch den Kleinen Rat
auf eine Amtsdauer von drei Jahren (§ 2).5) Die Inspektoren

sind dem Erziehungsdepartement unterstellt. Sie
beaufsichtigen und überwachen das gesamte Volksschulweseu,
insbesondere die Primarschule, die Sekundärschule, die Mäd-

*) Art. 45 und 54 der Geschäftsordnung für den Kleinen Rat vom 1.

Januar 1894.

") Schulordnung für die Volksschulen vom Jahre 1859. mit Zusätzen
und Abänderungen bis 1. Juli 1908.

3) Verordnung für die bündnerischen Sekundärschulen vom 24. Mai 1907.

4) Kantonale Verordnung für die landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen
vom 27. November 1930.

°) Verordnung über die Inspektion der bündnerischen Volksschulen vom
4. September 1917.
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chenarbeitsschuie,1) die bürgerliche und die hauswirtschaftliche
Fortbildungsschule. Sie überwachen und prüfen auch die
privaten Schulen und Anstalten (§ 3).2) Die Inspektoren haben
darüber zu wachen, daß Gemeinden, Schulbehörden und Lehrerschaft

ihren Pflichten gegenüber der Schule in jeder Beziehung
nachkommen; sie überzeugen sich von der Durchführung der
Schulpflicht, von der Regelmäßigkeit des Schulbesuches, von der
zweckmäßigen und vollen Ausnutzung der Schulzeit etc. (§ 4).2)

Die Inspektoren haben die Schulen ihres Bezirkes in der Regel

mindestens einmal jährlich, in besonderen Fälien aber so oft
zu besuchen, als sie es zur genauen Kenntnis der innern und
äußern Verhältnisse derselben für notwendig halten (Art. 5).2)
Sie haben unter andern Obliegenheiten zu prüfen, ob der Unterricht

im Sinne der Bundes- und Kantonsverfassung ein genügender

ist; sie sind berechtigt, den Stundenplan für den Prüfungstag
aufzustellen und das Fachgebiet zu bezeichnen, in dem geprüft
oder unterrichtet werden soll; sie haben sich der Kinderfürsorge
anregend und fördernd anzunehmen und am Schlüsse des
Schuljahres dem Erziehungsdepartement Bericht zu erstatten (Art. 6

bis 15).2)

Gemeindeschulräte. Die unmittelbare Leitung der
Primarschule steht dem Schulrat der Gemeinde zu. Er besteht aus
wenigstens drei Mitgliedern. Die Lehrer können zu den Sitzungen
mit beratender Stimme zugezogen werden. Er versammelt sich so
oft, als seine Geschäfte es erfordern, oder der Präsident ihn
einberuft. Seine wichtigsten Befugnisse sind: Für die Berufung der
Lehrer zu sorgen, den vom Lehrer aufgestellten Stundenplan zu
genehmigen und die Lehrer in Ausübung ihres Berufes zu
überwachen. Durch möglichst häufige Abordnung eines oder mehrerer
Mitglieder, sowie durch wenigstens dreimaligen Besuch der ganzen

Behörde während des Winterkurses hat sich der Schulrat
über den Stand und Gang der Schule zu unterrichten. Ihm steht
auch die Verwaltung des Schulvermögens zu (Schulordnung für
die Volksschulen §§ 44 ff.).

Der Ortsschulrat leitet und beaufsichtigt auch die Sekundärschule.

Für Schulen, die durch mehrere Gemeinden gemeinschaftlich
errichtet worden sind, ist ein besonderer Sekundarschulrat

zu ernennen, der die Fonds verwaltet, die Wahl der Lehrer trifft
und den Gemeinden alljährlich Rechnung über die Verwaltung
ablegt. Im übrigen unterliegen die grundlegenden Bestimmungen

Der Kleine Rat kann die Inspektion der Arbeitsschulen jedoch nach
Bedürfnis auch fachkundigen Frauen übertragen (Gesetz über Handarbeitsunterricht

für Mädchen in den Volksschulen vom 4. März 1923).
Verordnung über die Inspektion der bündnerischen Volksschulen vom

4. September 1917.
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über die Einrichtung und Verwaltung der Schule (Statuten) der
Genehmigung des Kleinen Rates (Art. 9 und 10 der Verordnung
für die bündnerischen Sekundärschulen vom 24. Mai 1907).

Auch über die allgemeine respektive landivirtschaftliche Foit-
bildungsschule ist der Ortsschulrat die nächste Aufsichtsbehörde;
in Fortbildungsschulen, zu deren Errichtung sich mehrere Gemeinden

zusammengeschlossen haben, wird die Aufsieht durch einen
besonderen, aus Angehörigen dieser Gemeinden zusammengesetzten

Schulrat geübt. Für Fortbildungsschulen, die nur einer oder
mehreren Fraktionen einer Gemeinde dienen, ist ebenfalls die
Bestellung eines besonderen Schulrates durch die beteiligten
Korporationen zulässig (Art. 15 der kantonalen Verordnung für die
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen vom 27. November 1930).

Die Mädcheuarbeilsschule wird an einzelnen Orten von
Frauenkommissioiien beaufsichtigt.

Lehrerkonferenzen. Im Zusammenhang mit der
Schulaufsicht muß auch auf den korporativen Zusammenschluß der
Lehrer im Bündnerischen Lehrerverein hingewiesen werden
(Statuten von 1932), der nameutlich durch zwei seiner Organe, die
Kantonale Lehrerkonferenz und die Kreis- und die Bezirkskonferenzen

mit allgemeinbildenden Fragen, mit Sehulfragen und mit
Angelegenheiten des bündnerischen Lehrerstandes sieh befaßt.
Die Kantonalkonferenz findet in der Eegel jedes Jahr im Laufe
des Monats November statt; überdies sollen in jedem Schuljahr
mindestens drei obligatorische Kreiskonferenzen abgehalten werden,

inbegriffen jene Versammlung wo sich mehrere
Kreiskonferenzen zu einer Bezirkskonferenz zusammenschließen. Alle
amtierenden Lehrer und Lehrerinnen sind zum Besuche der Sek-
tionskonfereilen verpflichtet.

Besondere Verhältnisse der Stadt Chur.
Sie sind umschrieben im Reglement für den Stadtschulrat

von Chur vom 8. Dezember 1922, im Reglement für die Hausvorstände

vom 15. April 1922, in den Statuten für die dreiklassige
Knaben- und Mädchenrealschule der Stadt Chur und in der
Instruktion fiir die städtischen Lehrer vom 31. März 1914.

Dem Stadtschulrat, der aus elf Mitgliedern besteht, ist das
ganze städtische Schulwesen unterstellt. Zur Beaufsichtigung des
Unterrichts teilt er sich in drei Gruppen, von denen zwei sämtliche

Klassen der Primarschule, inklusive Schule Masans,
Hofschule und Konstantineum, und eine sämtliche Klassen der
Sekundär- und Töchterhandelsschule mindestens einmal im Jahr zu
besuchen und über die gemachten Beobachtungen im Schulrate zu
berichten haben. Zur Beaufsichtigung in den weiblichen
Handarbeiten wird vom Schulrat eine Frauenkommission gewählt.
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